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Beschäftigungsverbote und -beschränkungen für Jugendliche
Einleitung
 
Ausbildung im Sinne dieser Verordnung ist jede Ausbildung im Rahmen eines Lehrverhältnisses oder eines sonstigen gesetzlich oder kollektivvertraglich geregelten Ausbildungsverhältnisses.
Die in dieser Verordnung für die Ausbildung vorgesehenen Ausnahmen von Beschäftigungsverboten gelten nur, soweit diese Ausnahmen für die Vermittlung der wesentlichen Fertigkeiten und Kenntnisse nach den Ausbildungsvorschriften unbedingt erforderlich sind.
Aufsicht im Sinne dieser Verordnung ist die Überwachung durch eine geeignete fachkundige Person, die jederzeit unverzüglich zum Eingreifen bereitstehen muss.
Gefahrenunterweisung im Rahmen des Berufsschulunterrichts im Sinne dieser Verordnung ist eine spezielle theoretische und praktische Unterweisung zur Unfallverhütung nach Richtlinien der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt im Ausmaß von mindestens 24 Unterrichtseinheiten im Rahmen des Berufsschulunterrichts, die nachweislich absolviert wurde.
Arbeiten mit gefährlichen Arbeitsstoffen (§ 3 KJBG-VO)
 
Bestimmte Produkte und Stoffe, wie z.B. Kosmetika, Arzneimittel, Lebensmittel- und Medizinprodukte, entstehende biologische Arbeitsstoffe, fallen nicht unter die CLP-Verordnung und müssen daher nicht mit H-Sätzen gekennzeichnet sein. Im Rahmen der Evaluierung ist zu bewerten, ob diese Arbeitsstoffe unter eine Gefahrenkategorie fallen.
Tätigkeit / Arbeitsplatz / Arbeitsbereich
Arbeitsstoffe
Jugendliche
Lehrlinge
Löschen
Arbeiten unter physikalischen Einwirkungen (§ 4 KJBG-VO)  
Tätigkeit / Arbeitsplatz / Arbeitsbereich
Physikalische Einwirkungen
Jugendliche
Lehrlinge
Löschen
Arbeiten unter psychischen und physikalischen Belastungen (§ 5 KJBG-VO)
Tätigkeit / Arbeitsplatz / Arbeitsbereich
Psychische & physikalische Belastungen
Jugendliche
Lehrlinge
Löschen
Arbeiten mit gefährlichen Arbeitsmitteln (§ 6 KJBG-VO)
Tätigkeit / Arbeitsplatz / Arbeitsbereich
Arbeitsmittel
Jugendliche
Lehrlinge
Lehrlinge mit besonderer Gefahren-unterweisung
Löschen
Sonstige gefährliche sowie belastende Arbeiten und Arbeitsvorgänge (§ 7 KJBG-VO)
Tätigkeit / Arbeitsplatz / Arbeitsbereich
Gefährliche sowie belastende Arbeiten und Arbeitsvorgänge
Jugendliche
Lehrlinge
Löschen
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	CellArbeitsstoffe: Akute Toxizität (Gefahrenklasse 3.1) Kategorie 1 bis 3 (H300, H301, H310, H311, H330, H331)
	CellArbeitsstoffe: Ätz-/Reizwirkung auf die Haut (Gefahrenklasse 3.2) (H314, H315)
	CellArbeitsstoffe: Schwere Augenschädigung/Augenreizung (Gefahrenklasse 3.3) (H318, H319)
	CellArbeitsstoffe: Sensibilisierung der Atemwege oder der Haut (Gefahrenklasse 3.4) (H334, H317)
	CellArbeitsstoffe: Keimzellmutagenität (Gefahrenklasse 3.5) (H340, H341)
	CellArbeitsstoffe: Karzinogenität (Gefahrenklasse 3.6) (H350, H350i, H351)
	CellArbeitsstoffe: Reproduktionstoxizität (Gefahrenklasse 3.7) (H360, H360F, H360D, H360FD, H361, H361f, H361d, H361fd, H362)
	CellArbeitsstoffe: Spezifische Zielorgan-Toxizität, einmalige Exposition (Gefahrenklasse 3.8) Kategorie 1 und 2 (H370, H371)
	CellArbeitsstoffe: Spezifische Zielorgan-Toxizität, wiederholte Exposition (Gefahrenklasse 3.9) Kategorie 1 und 2 (H372, H373)
	CellArbeitsstoffe: Aspirationsgefahr (Gefahrenklasse 3.10) (H304)
	CellArbeitsstoffe: Akute Toxizität (Gefahrenklasse 3.1) Kategorie 4 (H302, H312, H332), Spezifische Zielorgan-Toxizität, einmalige Exposition (Gefahrenklasse 3.8) Kategorie 3 (H336), die auf Grund ihrer irreversiblen nicht letalen oder nach längerer Exposition sich ergebenden chronischen Giftwirkung als solche eingestuft sind.
	CellArbeitsstoffe: Arbeitsstoffe, die fibrogene oder biologisch inerte Eigenschaften aufweisen
	CellArbeitsstoffe: Arbeiten mit oder an Behältern, Becken, Speicherbecken, Ballons oder Korbflaschen, welche die oben angeführten Arbeitsstoffe oder explosionsgefährlichen Arbeitsstoffe enthalten, sofern damit eine Gefährdung verbunden ist
	CellArbeitsstoffe: Die Verwendung gasförmiger Arbeitsstoffe, sofern die Gefahr einer Verdrängung der Atemluft unter Erstickungsgefahr gegeben ist
	CellArbeitsstoffe: Biologische Arbeitsstoffe der Risikogruppe 3 oder 4
	CellArbeitsstoffe: Explosionsgefährliche Arbeitsstoffe im Sinne des § 40 Abs. 2 ASchG (H200, H201, H202, H203, H204, H205)
	CellArbeitsstoffe: Entzündbare Gase (Gefahrenklasse 2.2) (H220, H221, H230, H231)
	CellArbeitsstoffe: Entzündbare Aerosole (Gefahrenklasse 2.3) Kategorie 1 (H222, H229)
	CellArbeitsstoffe: Entzündbare Flüssigkeiten (Gefahrenklasse 2.6) Kategorie 1 (H224)
	CellArbeitsstoffe: Stoffe oder Gemische, die in Berührung mit Wasser entzündbare Gase entwickeln (Gefahrenklasse 2.12) (H260, H261)
	CellArbeitsstoffe: Entzündbare Aerosole (Gefahrenklasse 2.3) Kategorie 2 (H222, H223, H229)
	CellArbeitsstoffe: Oxidierende Gase (Gefahrenklasse 2.4) (H270)
	CellArbeitsstoffe: Entzündbare Feststoffe (Gefahrenklasse 2.7) (H228)
	CellArbeitsstoffe: Entzündbare Flüssigkeiten (Gefahrenklasse 2.6) Kategorie 2 (H225)
	CellArbeitsstoffe: Selbstzersetzliche Stoffe oder Gemische (Gefahrenklasse 2.8) außer Typ A und B (H242)
	CellArbeitsstoffe: Pyrophore Flüssigkeiten (Gefahrenklasse 2.9) (H250)
	CellArbeitsstoffe: Pyrophore Feststoffe (Gefahrenklasse 2.10) (H250)
	CellArbeitsstoffe: Selbsterhitzungsfähige Stoffe oder Gemische (Gefahrenklasse 2.11) (H251, H252)
	CellArbeitsstoffe: Oxidierende Flüssigkeiten (Gefahrenklasse 2.13) (H271, H272)
	CellArbeitsstoffe: Oxidierende Feststoffe (Gefahrenklasse 2.14) (H271, H272)
	CellArbeitsstoffe: Organische Peroxide (Gefahrenklasse 2.15) außer Typ A und B (H242)
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	Cell1: 
	CellEinwirkungen: Überschreitung der Auslösegrenzwerte für Vibrationen bei beruflicher Exposition nach der Verordnung über den Schutz der Arbeitnehmer/innen vor der Gefährdung durch Lärm und Vibrationen - VOLV
	CellEinwirkungen: Überschreitung der Auslösewerte für elektromagnetische Felder im Sinn der Verordnung elektromagnetische Felder - VEMF
	CellEinwirkungen: Lasereinrichtungen der Klassen 3R, 3B und 4
	CellEinwirkungen: Verwendung von Lampen der Risikogruppe 3 oder Leuchten (Gehäuse) mit vergleichbarem Risiko im Hinblick auf künstliche inkohärente optische Strahlung
	CellEinwirkungen: Arbeiten in Strahlenbereichen ionisierender Strahlung im Sinn der Strahlenschutzgesetzes
	CellBelastungen: Das Heben, Abstützen, Absetzen, Schieben, Ziehen, Tragen, Wenden und sonstige Befördern von Lasten mit oder ohne Hilfsmittel, soweit damit eine für Jugendliche unzuträgliche Beanspruchung des Organismus verbunden ist
	CellBelastungen: Stemmarbeiten mit nicht kraftbetriebenen Arbeitsmitteln, soweit damit eine für Jugendliche unzuträgliche Beanspruchung des Organismus verbunden ist
	CellBelastungen: Arbeiten bei einer den Organismus besonders belastende Hitze im Sinne des Art. VII Abs. 2 Z 2 des Nachtschwerarbeitsgesetzes (NSchG)
	CellBelastungen: Arbeiten in Räumen mit Temperaturen unter -10 °C; erlaubt sind Arbeiten in Räumen mit Temperaturen von -10 °C bis -25 °C
	CellArbeitsmittel: Sägemaschinen mit Handbeschickung, Handentnahme oder Handvorschub des Sägegutes bzw. Handvorschub bei Maschinen mit beweglichem Sägetisch, sowie handgeführte Sägemaschinen mit einer Nennleistung von mehr als 1.200 Watt
	CellArbeitsmittel: Bandsägen für die Metallbearbeitung
	CellArbeitsmittel: Bügelsägen
	CellArbeitsmittel: Fuchsschwanzsägen
	CellArbeitsmittel: Furniersägen
	CellArbeitsmittel: Kettensägen ohne Antivibrationsgriffen
	CellArbeitsmittel: Kettensägen mit Antivibrationsgriffen und bei Verwendung mit Antivibrationshandschuhen
	CellArbeitsmittel: Hobelmaschinen mit rotierenden Messerwellen mit Handbeschickung, Handentnahme oder Handvorschub des Werkstückes oder der Maschine; handgeführte Hobelmaschinen mit einer Nennleistung von mehr als 1.200 Watt
	CellArbeitsmittel: Dickenhobelmaschinen
	CellArbeitsmittel: Handgeführte Hobelmaschinen mit einer Nennleistung von NICHT mehr als 1.200 Watt
	CellArbeitsmittel: Fräsmaschinen mit Handbeschickung, Handentnahme oder Handvorschub des Werkstückes sowie handgeführte Fräsmaschinen mit einer Nennleistung von mehr als 1.200 Watt
	CellArbeitsmittel: Fräsmaschinen für die Metallbearbeitung
	CellArbeitsmittel: Handgeführte Fräsmaschinen mit einer Nennleistung von nicht mehr als 1.200 Watt
	CellArbeitsmittel: Schneidemaschinen mit Handbeschickung, Handentnahme oder Handvorschub des Schneidegutes
	CellArbeitsmittel: Brot- und Wurstschneidemaschinen
	CellArbeitsmittel: Handgeführte Trennmaschinen und Winkelschleifer mit einer Nennleistung von mehr als 1.200 Watt
	CellArbeitsmittel: Handgeführte Trennmaschinen und Winkelschleifer mit einer Nennleistung von NICHT mehr als 1.200 Watt
	CellArbeitsmittel: Bandschleifmaschinen und handgeführte Bandschleifmaschinen mit einer Nennleistung von mehr als 1.200 Watt
	CellArbeitsmittel: Bandschleifmaschinen mit einer Funktion ähnlich der von Schleifblöcken
	CellArbeitsmittel: Handgeführte Bandschleifmaschinen mit einer Nennleistung von NICHT mehr als 1.200 Watt
	CellArbeitsmittel: Kantenschleifmaschine
	CellArbeitsmittel: Stanzen und Pressen mit Handbeschickung oder Handentnahme, deren im Fertigungsvorgang bewegliche Teile einen Hub von mehr als 6 mm haben können
	CellArbeitsmittel: Stanzen und Pressen mit Handbeschickung oder Handentnahme, deren im Fertigungsvorgang bewegliche Teile einen Hub von NICHT mehr als 6 mm haben können
	CellArbeitsmittel: Knet-, Rühr- und Mischmaschinen, bei denen die Beschickung während des Betriebs von Hand erfolgen muss und dadurch eine Gefährdung gegeben ist
	CellArbeitsmittel: Mischmaschinen für Bauarbeiten
	CellArbeitsmittel: Zerkleinerungsmaschinen
	CellArbeitsmittel: Arbeitsmittel mit Fang- und Einzugsstellen durch rotierende Teile, Walzen, Bänder oder dergleichen
	CellArbeitsmittel: Bogendruckmaschinen
	CellArbeitsmittel: Drehmaschinen
	CellArbeitsmittel: Rollen-Rotationsdruckmaschinen
	CellArbeitsmittel: Furnierschälmaschinen, Holzschälmaschinen und Furniermessermaschinen
	CellArbeitsmittel: Hebebühnen und Hubtische
	CellArbeitsmittel: Stationäre Hebebühnen und Hubtische
	CellArbeitsmittel: Bolzensetzgeräte
	CellArbeitsmittel: Schlachtschussapparate und Betäubungszangen
	CellArbeitsmittel: Dampfkessel und Druckbehälter für Dämpfe sowie Wärmekraftmaschinen, soweit diese in den Geltungsbereich des § 3 Abs. 1 Z 1 und § 3 Abs. 1 Z 2 lit. a und b des Kesselgesetzes fallen
	CellArbeitsmittel: Bedienung von bühnentechnischen Einrichtungen
	CellArbeitsmittel: Bedienung von Schleppliften
	CellArbeitsmittel: Führen von Bauaufzügen
	CellArbeitsmittel: Führen von selbstfahrenden Arbeitsmitteln
	CellArbeitsmittel: Lenken von Kraftfahrzeugen auf dem Betriebsgelände
	CellArbeitsmittel: Einschießen von Waffen
	CellArbeitsmittel: Wartung und Montage von Aufzügen
	CellArbeitsmittel: Bedienung von Hebezeugen, wenn die zu bewegende Last 1,5 t nicht überschreitet
	CellArbeitsmittel: Bedienung von Hebezeugen, wenn die zu bewegende Last 1,5 t überschreitet
	CellArbeitsmittel: Bedienung von Ladehilfen (Ladebagger, Ladekranen mit einer Tragfähigkeit von NICHT mehr als 5 t und einem Lastmoment von NICHT mehr als 10 t, Ladebordwände, Kippeinrichtungen, usw.), die mit einem Kraftfahrzeug fest verbunden sind
	CellArbeitsmittel: Bedienung von Ladehilfen (Ladebagger, Ladekranen mit einer Tragfähigkeit von NICHT mehr als 5 t und einem Lastmoment von NICHT mehr als 10 t, Ladebordwände, Kippeinrichtungen, usw.), die mit einem Kraftfahrzeug fest verbunden sind, wenn die zu bewegende Last 1,5 t NICHT überschreitet
	CellArbeitsmittel: Bedienen von Plasma-, Autogen- und Laserschneideanlagen
	CellArbeitsmittel: Schweißarbeiten
	CellLehrlingeBesonders: erlaubt nach 12 Monaten Ausbildung unter Aufsicht
	CellLehrlingeBesonders: erlaubt
	CellLehrlingeBesonders: erlaubt
	CellLehrlingeBesonders: erlaubt
	CellLehrlingeBesonders: erlaubt
	CellLehrlingeBesonders: verboten
	CellLehrlingeBesonders: erlaubt nach 12 Monaten Ausbildung unter Aufsicht
	CellLehrlingeBesonders: erlaubt nach 12 Monaten Ausbildung unter Aufsicht
	CellLehrlingeBesonders: erlaubt
	CellLehrlingeBesonders: erlaubt
	CellLehrlingeBesonders: erlaubt nach 12 Monaten Ausbildung unter Aufsicht
	CellLehrlingeBesonders: erlaubt
	CellLehrlingeBesonders: erlaubt
	CellLehrlingeBesonders: erlaubt nach 12 Monaten Ausbildung unter Aufsicht
	CellLehrlingeBesonders: erlaubt
	CellLehrlingeBesonders: erlaubt nach 12 Monaten Ausbildung unter Aufsicht
	CellLehrlingeBesonders: erlaubt
	CellLehrlingeBesonders: erlaubt ab Beginn der Lehrzeit
	CellLehrlingeBesonders: erlaubt
	CellLehrlingeBesonders: erlaubt
	CellLehrlingeBesonders: erlaubt nach 12 Monaten Ausbildung unter Aufsicht
	CellLehrlingeBesonders: erlaubt nach 12 Monaten Ausbildung unter Aufsicht
	CellLehrlingeBesonders: erlaubt
	CellLehrlingeBesonders: erlaubt nach 12 Monaten Ausbildung unter Aufsicht
	CellLehrlingeBesonders: erlaubt
	CellLehrlingeBesonders: verboten
	CellLehrlingeBesonders: erlaubt nach 12 Monaten Ausbildung unter Aufsicht
	CellLehrlingeBesonders: erlaubt
	CellLehrlingeBesonders: erlaubt
	CellLehrlingeBesonders: erlaubt ab dem vollendeten 17. Lebensjahr
	CellLehrlingeBesonders: verboten
	CellLehrlingeBesonders: erlaubt nach 12 Monaten Ausbildung unter Aufsicht
	CellLehrlingeBesonders: erlaubt
	CellLehrlingeBesonders: verboten
	CellLehrlingeBesonders: verboten
	CellLehrlingeBesonders: verboten
	CellLehrlingeBesonders: erlaubt ab dem vollendeten 17. Lebensjahr
	CellLehrlingeBesonders: nur Zureichen des Bügels ab dem vollendeten 16. Lebensjahr erlaubt
	CellLehrlingeBesonders: verboten
	CellLehrlingeBesonders: verboten
	CellLehrlingeBesonders: erlaubt ist das Lenken von Kraftfahrzeugen für Jugendliche, die einen Lernfahrausweis oder eine Lenkberechtigung auf Grund kraftfahrrechtlicher Vorschriften besitzen
	CellLehrlingeBesonders: erlaubt nach 18 Monaten Ausbildung unter Aufsicht
	CellLehrlingeBesonders: erlaubt nach 12 Monaten Ausbildung unter Aufsicht
	CellLehrlingeBesonders: erlaubt nach 24 Monaten Ausbildung unter Aufsicht
	CellLehrlingeBesonders: verboten
	CellLehrlingeBesonders: erlaubt für Jugendliche, die zu Berufskraftfahrern ausgebildet werden, nach 24 Monaten Ausbildung unter Aufsicht
	CellLehrlingeBesonders: erlaubt nach 24 Monaten Ausbildung unter Aufsicht
	CellLehrlingeBesonders: erlaubt nach 18 Monaten Ausbildung unter Aufsicht
	CellLehrlingeBesonders: erlaubt ab Beginn der Lehrzeit
	CellArbeiten: Arbeiten auf Bau- und Montagestellen, wie Arbeiten auf Dächern und Mauern über die Hand auf Stockwerksdecken, Montagearbeiten des Stahl- und des konstruktiven Holzbaues, Arbeiten auf Hochspannungsmasten, an denen Absturzgefahr besteht
	CellArbeiten: Arbeiten, die von Dachdeckerfahrstühlen aus durchgeführt werden und Arbeiten auf Dächern mit einer Neigung von MEHR als 60 Grad
	CellArbeiten: Arbeiten auf Anlegeleitern, wenn der Standplatz HÖHER als 5 m und Arbeiten auf Stehleitern, wenn der Standplatz HÖHER als 3 m über der Aufstandsfläche liegt
	CellArbeiten: Arbeiten beim Aufstellen und Abtragen von Gerüsten sowie bei der Instandhaltung von aufgestellten Gerüsten aller Art
	CellArbeiten: einfache Bockgerüste
	CellArbeiten: Arbeiten auf Gerüsten BIS 4 m
	CellArbeiten: Arbeiten auf Gerüsten ÜBER 4 m
	CellArbeiten: Abbrucharbeiten im Hoch- und Tiefbau, bei denen eine Gefährdung durch ab- oder einstürzendes Material besteht
	CellArbeiten: Arbeiten im Bergbau unter Tag
	CellArbeiten: Sicherungsarbeiten im Bergbau unter Tag
	CellArbeiten: Untertagebauarbeiten
	CellArbeiten: Sicherungsarbeiten bei Untertagebauarbeiten
	CellArbeiten: Arbeiten an unter Spannung stehenden Teilen elektrischer Anlagen, wenn die Nennspannung ÜBER 25 V Wechsel- oder 60 V Gleichspannung beträgt
	CellArbeiten: Messen elektrischer Größen, sofern die elektrische Anlage mit einer Fehlerstromschutzschaltung mit einem Nennwert des Auslösefehlerstromes von NICHT mehr als 30 mA ausgerüstet ist
	CellArbeiten: Das Kröseln, Arbeiten am Absprengrad sowie das Auffangen und Mundblasen vor dem Schmelzofen und Fertigblasen von Glasgegenständen an Halb- oder Dreiviertelautomaten bei der Bearbeitung oder Veredelung von Glas oder Glaswaren
	CellArbeiten: Das Abfangen und der Transport flüssigen Metalls beim Metallgießen
	CellArbeiten: Abfangen und der Transport von Schmelze in Zinngießereien BIS zu einem Gewicht von 2 kg
	CellArbeiten: Schweiß- und Schneidearbeiten unter erschwerten Arbeitsbedingungen, etwa in engen Räumen oder Behältern, an beengten Arbeitsplätzen oder unter belastenden raumklimatischen Bedingungen
	CellArbeiten: Arbeiten im Eisenbahnbetrieb; die selbstständige, eigenverantwortliche Beschäftigung bei Eisenbahnen und deren Anlagen im Sinne des Eisenbahngesetzes und sonstigen Bahnen, wie Materialbahnen, Materialseilbahnen oder Feldbahnen und deren Anlagen
	CellArbeiten: Die Beschäftigung auf Fahrzeugen und Schwimmkörpern im Sinne des Schifffahrtsgesetzes und auf Seeschiffen im Sinne des Seeschifffahrtsgesetzes
	CellArbeiten: Arbeiten im Rahmen der Einsätze und Übungen von Gasrettungsdiensten und Betriebsfeuerwehren
	CellArbeiten: Die Beschäftigung als Beifahrer von Kraftfahrzeugen
	CellArbeiten: Das Feilbieten im Umherziehen
	CellArbeiten: Arbeiten beim gewerbsmäßigen Vertrieb und bei der Verteilung von Druckerzeugnissen auf der Straße und an öffentlichen Orten
	CellArbeiten: Die Beschäftigung an Verkaufsstellen vor Geschäften im Freien
	CellArbeiten: Masseurarbeiten am menschlichen Körper
	CellArbeiten: Arbeiten mit wilden oder giftigen Tieren in Tierschauen
	CellArbeiten: Betreuung von wilden oder giftigen Tieren in Tierschauen
	CellArbeiten: Industrielle Schlachtung von Tieren



